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Herrn Landesrat 

Mag. Günther Steinkellner 

Altstadt 30 

4021 Linz 

Linz, am 26. August 2025 

Schriftliche Anfrage des Landtagsabgeordneten Mag. Tobias HÖGLINGER und der 

Klubvorsitzenden Sabine ENGLEITNER-NEU, M.A. M.A. an Landesrat Mag. Günther 

STEINKELLNER betreffend Erhaltungszustand der Brücken 

Sehr geehrter Herr Landesrat! 

Laut einem Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten vom 25. August 2025 kommen auf 

das Land Oberösterreich in den nächsten Jahren hohe Kosten für die Sanierung von Brücken 

zu. Knapp die Hälfte der 2986 Brücken, für die das Land als Erhalter zuständig ist, ist über 50 

Jahre alt. Eine vorausschauende Planung bevorstehender Sanierungen ist unerlässlich, um 

die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und ein Veralten der Infrastruktur mit hohen 

Folgekosten zu vermeiden. 

1. Die ASFINAG beurteilt den Zustand ihrer Brücken nach Schulnoten. Auch das Land 

Oberösterreich überwacht seine Brücken laut Medienbericht „mit ständigen 

Prüfungen". Wie funktioniert dieses Monitoring und welches Bewertungssystem wird 

dabei angewandt? 

2. Wie lautet die aktuelle individuelle Zustandsbewertung für die Brücken in Landes-

verwaltung aufgegliedert nach Bezirk, Gemeindegebiet und Tonnage? (tabellarische 

Auflistung erbeten, Brücken unter 20 Meter Länge müssen nicht angeführt werden) 

3. Wie hat sich der prozentuelle Anteil der Brücken in gutem oder schlechtem 

Erhaltungszustand (bzw. je Kategorie des Bewertungssystems) in den vergangenen 

fünf Jahren entwickelt? 

a. Wie sieht die Prognose für die weitere Entwicklung bis 2030 aus? 
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4. Welche Reinvestitionssumme ist in den Jahren 2025 bis 2030 jährlich erforderlich, um 

eine Verschlechterung des Gesamtzustands aller Brücken hintanzuhalten und 

insbesondere die Verkehrssicherheit jeder einzelnen Brücke zu gewährleisten? 

5. Bei welchen Brücken ist aufgrund der „ständigen Prüfungen" des Landes 

Oberösterreichs aus heutiger Sicht zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit bis zum 

Jahr 2030 Sanierungsbedarf gegeben? 

6. Welche budgetären Maßnahmen setzen Sie in Bezug auf die im Bewirtschafterbericht 

zum Rechnungsabschluss 2024 kommunizierte Verschlechterung des Zustands der 

lnfrastrukturwege im Verantwortungsbereich des Landes Oberösterreich? 

Mit freundlichen Grüßen 
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